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Der Schweizerische Bundesrat  
und  
die Regierung von Ungarn, 

vom Wunsch geleitet, ein Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 12. Sep-
tember 20131 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Ungarn zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen (nachfolgend als «Abkommen» bezeichnet) abzuschliessen, 

haben Folgendes vereinbart: 

Art. I 

Die Präambel des Abkommens wird durch folgende Präambel ersetzt: 

«Der Schweizerische Bundesrat  

und  

die Regierung von Ungarn, 

vom Wunsch geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschliessen,  

vom Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln und 
die Zusammenarbeit in steuerlichen Angelegenheiten zu vertiefen, 

in der Absicht, in Bezug auf die Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, ohne Möglichkeiten zur Nichtbesteuerung 
oder reduzierten Besteuerung durch Steuerhinterziehung oder -umgehung (unter 
anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in die-
sem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in 
Drittstaaten ansässigen Personen) zu schaffen, 

haben Folgendes vereinbart:» 

Art. II 

Die folgenden Absätze 5 und 6 werden Artikel 25 des Abkommens hinzugefügt:  

«5.  Wenn 

a) eine Person der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats gemäss Absatz 
1 einen Fall mit der Begründung unterbreitet hat, dass die Massnahmen 
eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteue-
rung geführt haben, die diesem Abkommen nicht entspricht, und 

b) die zuständigen Behörden nicht in der Lage sind, innerhalb von drei Jah-
ren ab dem Tag, an dem alle von den zuständigen Behörden verlangten 
Informationen zur Behandlung des Falls beiden zuständigen Behörden 
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zugestellt worden sind, eine einvernehmliche Lösung im Sinne von Ab-
satz 2 herbeizuführen, 

sind alle ungelösten Streitpunkte des Falls auf schriftliches Ersuchen der Person 
einem Schiedsverfahren zuzuleiten. Diese ungelösten Streitpunkte dürfen jedoch 
dann nicht einem Schiedsverfahren zugeleitet werden, wenn in dieser Angelegen-
heit bereits eine Entscheidung durch ein Gericht oder ein Verwaltungsgericht ei-
nes der beiden Staaten ergangen ist. Sofern nicht eine vom Fall unmittelbar be-
troffene Person die Verständigungsregelung zur Umsetzung des Schiedsspruchs 
ablehnt oder die zuständigen Behörden und die unmittelbar betroffenen Personen 
sich nicht innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Schiedsspruchs 
auf eine abweichende Lösung einigen, ist dieser Schiedsspruch für beide Ver-
tragsstaaten bindend und ungeachtet der Fristen ihres innerstaatlichen Rechts um-
zusetzen. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem 
Einvernehmen, wie das Verfahren nach diesem Absatz durchzuführen ist. 

6.  Die Vertragsstaaten können der nach Absatz 5 gebildeten Schiedsstelle die für 
die Durchführung des Schiedsverfahrens erforderlichen Informationen zugäng-
lich machen. Die Mitglieder der Schiedsstelle unterliegen hinsichtlich dieser In-
formationen den Geheimhaltungsvorschriften nach Artikel 26 Absatz 2.» 

Art. III 

1.  Der folgende Artikel 27a wird dem Abkommen hinzugefügt: 

«Art. 27a   Anspruch auf Vorteile 

1. Ungeachtet der übrigen Bestimmungen dieses Abkommens wird ein Vorteil 
nach diesem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte ge-
währt, wenn unter Berücksichtigung aller massgeblichen Tatsachen und Um-
stände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieses Vorteils einer der 
Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder mittel-
bar zu diesem Vorteil geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die 
Gewährung dieses Vorteils unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der 
einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht. 

2. Wird einer Person ein Vorteil, den dieses Abkommen vorsieht, aufgrund von 
Absatz 1 versagt, so betrachtet die zuständige Behörde des Vertragsstaats, die die-
sen Vorteil anderenfalls gewährt hätte, diese Person gleichwohl als anspruchsbe-
rechtigt in Bezug auf diesen Vorteil oder andere Vorteile für bestimmte Einkünfte 
oder Vermögenswerte, sofern diese zuständige Behörde auf Antrag dieser Person 
und nach Prüfung der massgeblichen Tatsachen und Umstände feststellt, dass die-
ser Person oder einer anderen Person diese Vorteile ohne die Transaktion oder 
Gestaltung gewährt worden wären. Die zuständige Behörde des Vertragsstaats, 
bei der eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person nach diesem Absatz einen 
Antrag gestellt hat, konsultiert die zuständige Behörde dieses anderen Vertrags-
staats, bevor sie den Antrag ablehnt.» 

2. Absatz 3 des Protokolls zum Abkommen wird aufgehoben. 

3. Die bestehenden Absätze 4, 5 und 6 des Protokolls zum Abkommen werden zu 
den Absätzen 3, 4 und 5.  
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Art. IV 

Der folgende Absatz 6 wird dem Protokoll zum Abkommen hinzugefügt: 

«6. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Bestimmungen des Abkommens 
die Vertragsstaaten nicht daran hindern, die Bestimmungen des innerstaatlichen 
Rechts über die Mindestbesteuerung grosser multinationaler Unternehmensgrup-
pen, die auf der Grundlage der vom Inclusive Framework on Base Erosion and 
Profit Shifting der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung und der G20-Staaten «Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Global Anti-Base Erosion Model 
Rules [Pillar Two])» erlassen wurden.» 

Art. V 

1.   Jeder Vertragsstaat notifiziert dem anderen Vertragsstaat auf diplomatischem 
Weg, dass die innerstaatlichen gesetzlichen Erfordernisse für das Inkrafttreten 
dieses Protokolls erfüllt sind. 

2.  Das Protokoll tritt am Tag des Eingangs der späteren der beiden Notifikationen 
in Kraft. Es findet Anwendung: 

a)  hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuern auf Einkünfte, die am 
oder nach dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten des Protokolls folgenden 
Kalenderjahrs gezahlt oder gutgeschrieben werden; 

b) hinsichtlich der übrigen Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 
1. Januar des auf das Inkrafttreten des Protokolls folgenden Kalenderjahrs 
beginnen. 

3.  Ungeachtet von Absatz 2 finden die in den Artikeln II und IV dieses Protokolls 
vorgesehenen Änderungen vom Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls an An-
wendung ohne Berücksichtigung der Steuerperiode, auf die sich die Sache be-
zieht. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten 
dieses Protokoll unterschrieben. 

Geschehen zu …, am …, im Doppel in deutscher, ungarischer und englischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherweise verbindlich ist. Bei unterschiedli-
cher Auslegung des deutschen und ungarischen Wortlauts ist der englische Wort-
laut massgebend. 

Für den  
Schweizerischen Bundesrat: 

 
 

Für die  
Regierung von Ungarn: 

 

 


